
Kantonalkirche Schaffhausen 101.411

Verordnung vom 19. November 2003 über die
Militärdienstpflicht (MDV), Auszug

(Militärdienstpflicht, Verordnung, Auszug)

vom 19. November 2003

7. Titel: Befreiung von der Militärdienstpflicht

Auszug Art. 70-72,  74-75

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 70 Gesuche

Gesuche um Befreiung sind schriftlich und unter Verwendung der vorgeschriebenen
Formulare beim Führungsstab der Armee einzureichen.

Art. 71 Änderung der Tätigkeit
1 Die Stelle, welche das Gesuch um Befreiung gestellt hat, muss dem Führungsstab
der Armee jede Änderung der Tätigkeit der dienstbefreiten Person innert 14 Tagen
melden1.
2 Wird die dienstbefreite Person nicht wieder in die Armee eingeteilt, so wird sie aus
der Militärdienstpflicht entlassen.

Art. 72 Zuständigkeiten
1 Der Führungsstab der Armee entscheidet über die Gesuche und legt das Datum des
Beginns der Befreiung vom Militärdienst fest.
2 Er führt eine Kontrolle über die vom Militärdienst befreiten Personen.
3 Er kann für diese Kontrolle Akten herausgeben lassen, Augenschein nehmen, und
Zeugen anhören.
4 Er entscheidet über die Wiedereinteilung in die Armee beim Wegfall des Grundes
für die Dienstbefreiung.
5 Das Verfahren richtet sich nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über
das Verwaltungsverfahren.
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3. Kapitel: Dienstbefreiung für unentbehrliche Tätigkeiten nach den
Artikeln 18 und 19 MG

Art. 74 Hauptberuflichkeit
1 Hauptberuflichkeit liegt vor, wenn die militärdienstpflichtige Person in einen
mindestens auf ein Jahr abgeschlossenen befristeten oder in einem unbefristeten
Arbeitsvertragsverhältnis steht und die unentbehrliche Tätigkeit durchschnittlich
mindestens 35 Stunden in der Woche ausgeübt werden muss.
2 Für eine Ausbildung im Hinblick auf die Übernahme einer unentbehrlichen
Tätigkeit wird keine Dienstbefreiung gewährt, ausgenommen hiervon sind die
Absolvierung der Polizeirekrutenschule und des Grenzwachteinführungskurses I.

Art. 75 Geistliche

Als Geistliche im Sinne von Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b MG gelten Personen:
- a. die protestantische oder evangelisch-freikirchliche, ordinierte oder

konsekrierte Theologen sind und durch kirchliche Einsetzung Träger eines
geistlichen Amtes sind, das vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund,
von einer seiner Mitgliedkirchen oder von einer Mitgliedkirche des Verbandes
evangelischer Freikirchen und Gemeinschaften in der Schweiz anerkannt wird;
ausgenommen sind die Geistlichen, die ein Lehramt ausüben; 

- b. die der römisch-katholischen oder der christkatholischen Kirche angehören und
die: 

- 1. die Diakonatsweihe empfangen haben und durch kirchliche Einsetzung Träger
eines geistlichen Amtes sind, das von einer der römisch-katholischen Diözesen
oder von der christkatholischen Kirche anerkannt wird; ausgenommen sind
Theologen, die in einem ausserkirchlichen Studium oder in einer
ausserkirchlichen Lehrtätigkeit stehen, oder 

- 2. das erste zeitliche oder das ewige Gelübde abgelegt haben und für eine
Ordensgemeinschaft tätig sind; 

- c. die einer christlichen Ordensgemeinschaft oder Kongregation mit
gemeinsamem Leben und gemeinsamen Regeln angehören, sobald sie das erste
zeitliche Gelübde oder Versprechen abgelegt haben und für die Gemeinschaft
tätig sind; 

- d. die einer fest organisierten Religionsgemeinschaft oder religiösen Körperschaft
angehören, sofern: 

- 1. ihnen die Religionsgemeinschaft oder religiöse Körperschaft das Amt eines
Geistlichen übertragen hat, sie mindestens 25 Jahre alt sind, eine mindestens
dreijährige Ausbildung zum Geistlichen erhalten haben und die
Religionsgemeinschaft oder Körperschaft in der Schweiz mindestens 2000
Mitglieder ausweist; für je weitere 800 Mitglieder kann ein zusätzlicher
Geistlicher vom Dienst befreit werden, oder 

- 2. sie in einer Gemeinschaft mit gemeinsamem Leben und gemeinsamen Regeln
leben, ein Gelübde oder ein Versprechen abgelegt haben und für die
Gemeinschaft oder Körperschaft tätig sind. 

 

1 für Schaffhauser Pfarrer: Aufgabe des Kirchenrates, Art. 39 lit. i RKV, RS 201.100; vgl. RS 403.511
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